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I. Amtlicher Teil 

Bildung 

Zweite Verordnung zur Änderung 

der Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung
 

Vom 15. Mai 2013 
Gz: 33-51400 

(GVBL II Nr. 38) 

Auf Grund des § 24 Absatz 4 in Verbindung mit § 60 Absatz 4 
Satz 1 des Brandenburgischen Schulgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I S. 78) ver
ordnet die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport: 

Artikel 1
 
Änderung der Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung 


Die Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung vom 21. August 2009 
(GVBl. II S. 578), die durch Verordnung vom 26. Mai 2011 
(GVBl. II Nr. 30) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. 	 In § 12 Absatz 4 wird das Wort „vierten“ durch das Wort 
„dritten“ ersetzt. 

2. 	 § 14 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.“ 

3. 	 § 17 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Ein Mitglied des Prüfungsausschusses muss die Schullei
terin oder der Schulleiter, die stellvertretende Schulleiterin 
oder der stellvertretende Schulleiter oder die Oberstufen
koordinatorin oder der Oberstufenkoordinator sein.“ 

4. 	 § 25 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 3 wird das Wort „dritten“ durch 
das Wort „vierten“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „dritten“ durch das 
Wort „vierten“ ersetzt. 

c) In Absatz 5 wird das Wort „schriftlichen“ gestrichen. 

5. 	 § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Aus den den Kursabschlussnoten entsprechenden Punk
ten der einzubringenden Halbjahreskurse der Qualifi

kationsphase und aus den in der Abiturprüfung erreich
ten Leistungen wird eine Gesamtpunktzahl ermittelt 
(Gesamtqualifikation).“ 

b) 	 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Von den Leistungen in der Qualifikationsphase sind 
in die Gesamtqualifikation die den Kursabschlussnoten 
entsprechenden Punkte von 

1. 	 jeweils vier Halbjahreskursen der drei schriftlichen 
Abiturprüfungsfächer in doppelter Wertung und 

2. 	 insgesamt 30 Halbjahreskursen der übrigen Fächer 
auf grundlegendem und erhöhtem Anforderungsni
veau einschließlich der vier Halbjahreskurse des 
vierten Abiturprüfungsfaches in einfacher Wertung 

einzubringen.“ 

c) Absatz 5 Nummer 1 bis 3 wird wie folgt gefasst: 

„1. von den einzubringenden Kursen auf erhöhtem An
forderungsniveau in höchstens vier Halbjahres
ergebnissen weniger als fünf Punkte, 

2.	 von den einzubringenden Kursen auf grundlegen
dem Anforderungsniveau in höchstens vier Halb
jahresergebnissen weniger als fünf Punkte erzielt 
wurden, 

3.	 kein einzubringender Kurs mit null Punkten bewer
tet wurde und“. 

d) 	In Absatz 6 Nummer 2 wird die Angabe „Absatz 6“ 
durch die Angabe „Absatz 4“ ersetzt. 

6. 	 In der Anlage 1 werden in der Fußnote 3 die Wörter „§ 30 
Absatz 2 Satz 2“ durch die Wörter „§ 30 Absatz 2 Satz 3“ 
ersetzt. 

Artikel 2
 
Inkrafttreten 


Diese Verordnung tritt am 1. August 2013 in Kraft. 

Potsdam, den 15. Mai 2013 

Die Ministerin für Bildung,
 
Jugend und Sport
 

Dr. Martina Münch
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Erste Verwaltungsvorschriften zur Änderung 
der VV-GOSTV 

Vom 26. Februar 2013
 
Gz.: 33-51400
 

Auf Grund des § 146 des Brandenburgischen Schulgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 
(GVBl. I S. 78) bestimmt die Ministerin für Bildung, Jugend 
und Sport: 

1 - Änderung der Verwaltungsvorschriften 
zur Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung 

In den Verwaltungsvorschriften zur Gymnasiale-Oberstufe-Ver
ordnung vom 12. April 2011 (ABl. MBJS S. 80) werden in 
Nummer 5 Absatz 3 Satz 4 die Worte „im dritten Schulhalbjahr 
der Qualifikationsphase“ gestrichen. 

2 - Inkrafttreten 

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. August 2013 in 
Kraft. 

Potsdam, den 26. Februar 2013 

Die Ministerin
 
für Bildung, Jugend und Sport
 

Dr. Martina Münch
 

Erste Verwaltungsvorschriften
 
zur Änderung der VV-Leistungsbewertung
 

Vom 26. Februar 2013
 
Gz.: 33-53100
 

Auf Grund des § 146 des Brandenburgischen Schulgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I 
S. 78) bestimmt die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport: 

1 - Änderung der VV-Leistungsbewertung 

Die VV-Leistungsbewertung vom 21. Juli 2011 (ABl. MBJS 
S. 215) werden wie folgt geändert: 

1.	 Nummer 6 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

„(5) Die Bewertung in den Bildungsgängen der Fach
oberschule und den doppelqualifizierenden Bildungs
gängen sowie über die Zusatzkurse zum Erwerb der 
Fachhochschulreife gemäß Fachoberschul- und Fach
hochschulreifeverordnung an berufsbildenden Schulen 
und in dem berufsbegleitenden Nachholen der Fach
hochschulreife am Telekolleg erfolgt nach folgendem 
Schlüssel: 

Erreichte Leistung Note 
100 % bis 85 % 1 
84 % bis 70 % 2 
69 % bis 55 % 3 
54 % bis 36 % 4 
35 % bis 9 % 5 

unter 9 % 6 
„ 

b)	 Die bisherigen Absätze 5 bis 7 werden die Absätze 6 
bis 8. 

c)	 Im neuen Absatz 6 wird nach den Wörtern „Noten in 
den“ das Wort „übrigen“ eingefügt. 

2.	 In der Anlage wird der Teil „Gymnasiale Oberstufe“ wie 
folgt gefasst: 

„Gymnasiale Oberstufe 
Einführungsphase an Gesamtschulen und Oberstufenzen
tren (berufliche Gymnasien): 

1. Schulhalbjahr 

Anzahl der Klau- Dauer 
suren pro Kurs in Minuten 

Alle Fächer1 1  90  

2. Schulhalbjahr 

Fächer auf Anzahl der Klau- Dauer 
suren pro Kurs in Minuten 

erhöhtem 1 90 
Anforderungs
niveau 
grundlegen 1 in der zweiten 90 
dem Anforde Fremdsprache2 , 
rungsniveau1 1 in einem Fach 

nach Wahl3 

Qualifikationsphase an Gymnasien, Gesamtschulen und 
Oberstufenzentren (berufliche Gymnasien): 

Fächer auf 1. Schulhalbjahr 2. Schulhalbjahr 
Anzahl 
der Klau
suren pro 
Kurs 

Dauer 
in Mi
nuten 

Anzahl 
der Klau
suren pro 
Kurs 

Dauer 
in Mi
nuten 

erhöhtem An
forderungs
niveau 

1 in jedem 
Fach 

135 1 in jedem 
Fach 

135 
1804 



176 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 6 vom 21. Juni 2013 

Fächer auf 1. Schulhalbjahr 2. Schulhalbjahr 
Anzahl 
der Klau
suren pro 
Kurs 

Dauer 
in Mi
nuten 

Anzahl 
der Klau
suren pro 
Kurs 

Dauer 
in Mi
nuten 

grundlegen
dem Anforde
rungsniveau 

1 in der 
zweiten 
Fremd
sprache2 , 
1 in einem 
Fach nach 
Wahl3 

90 1 in der 
zweiten 
Fremd
sprache2 , 
1 in einem 
Fach nach 
Wahl3 

90 

Fächer auf 3. Schulhalbjahr 4. Schulhalbjahr 
Anzahl Dauer Anzahl Dauer 
der Klau- in Mi- der Klau- in Mi
suren pro nuten suren pro nuten 
Kurs Kurs 

erhöhtem An 1 in den 270 1 in den 135 
forderungs drei Abi- drei Abi 1804 

niveau turprü turprü
fungs fungs
fächern fächern 

grundlegen
dem Anforde

1 im ge
wählten 

135 1 im ge
wählten 

135 

rungsniveau mündli mündli
chen Abi
turprü

chen Abi
turprü

fungsfach fungsfach 

1 	Ausgenommen Intensivierungskurs 
2 	 Wer zwei Fremdsprachen auf erhöhtem Anforde

rungsniveau belegt, wählt für die Klausur ein ande
res Fach auf grundlegendem Anforderungsniveau. 

3 Die Entscheidung trifft die Schülerin oder der 
Schüler. 

4 Die Entscheidung über die Dauer im jeweiligen 
Fach trifft die Fachkonferenz.“ 

2 - Inkrafttreten 

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. August 2013 in 
Kraft. 

Potsdam, den 26. Februar 2013 

Die Ministerin
 
für Bildung, Jugend und Sport
 

Dr. Martina Münch
 

Rundschreiben 5/13 

Vom 30. April 2013
 
Gz.: 15.2-30013
 

Flexible Pflichtstundenverteilung über einen längeren Zeit
raum 
Führung von Unterrichtsstundenkonten 

Gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 der Arbeitszeitverordnung hat das 
Ministerium des Innern im Rahmen der Experimentierklausel 
der Verlängerung der Regelung zu einer abweichenden, un
gleichmäßigen Verteilung der regelmäßigen durchschnittlichen 
Pflichtstundenzahl über einen längeren Zeitraum bis zum Schul
jahresende 2014/15 zugestimmt. 

Dadurch kann innerhalb dieses Zeitraums der Unterrichtsein
satz der Lehrkräfte schul- oder schulhalbjahresbezogen abwei
chend von der durchschnittlichen wöchentlichen Unterrichts
verpflichtung nach Maßgabe des Rundschreibens 30/00 festge
legt und ausgeglichen werden. 

Für den Ausgleich der abweichend verteilten Arbeitszeit nach 
diesem Rundschreiben wird festgelegt, dass sich die schulhalb
jahresbezogenen Unterrichtswochen (Ausgleichzeiträume) wie 
folgt aufteilen: 

Schuljahr 2013/14: 1. Halbjahr = 22 Unterrichtswochen 
2. Halbjahr = 20 Unterrichtswochen sowie 

Schuljahr 2014/15: 1. Halbjahr = 19 Unterrichtswochen 
2. Halbjahr = 21 Unterrichtswochen. 

Nummer 3.2 Satz 1 des Rundschreibens 30/00 vom 18. Sep
tember (Amtsblatt MBJS Nr. 10, S. 386ff. vom 16. November 
2000) ist nicht mehr anzuwenden; die übrigen Bestimmungen 
des Rundschreibens 30/00 gelten uneingeschränkt fort. 

Bei Lehrkräften, für die mit ihrer Zustimmung gemäß Num
mer 2 Absatz 3 Buchstabe p) der VV-Unterrichtsorganisation 
eine personengebundene Vertretungsreserve ausgebracht wird, 
ist der Ausgleichszeitraum für die Inanspruchnahme im Vertre
tungsfall das jeweilige Schuljahr. 
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Rundschreiben 6/13 

Vom 28. Mai 2013 
Gz.: 33.03-51601 

Termine und Fristen für die Abiturprüfungen im Jahr 2014 
im Zweiten Bildungsweg 

1.	 Termine und Fristen für die Abiturprüfung im Jahre 
2014 im Zweiten Bildungsweg 

Für die Abiturprüfung im Jahre 2014 im Zweiten Bildungs
weg gelten die in der Anlage beigefügten Termine und Fris
ten. 

Der Plan für die Durchführung der schriftlichen Prüfungen 
im ersten bis dritten Abiturprüfungsfach wird zwei Wochen 
vor Beginn des Prüfungszeitraumes durch öffentlichen Aus-

Anlage 

hang in der Einrichtung bekannt gemacht. Die Pläne für die 
Durchführung der mündlichen Prüfungen im vierten Ab
iturprüfungsfach und für die zusätzlichen mündlichen Prü
fungen im ersten bis dritten Abiturprüfungsfach werden 
zwei Unterrichtstage vor dem Beginn des jeweiligen Prü
fungszeitraumes durch öffentlichen Aushang in der Ein
richtung bekannt gemacht. 

Zwischen zwei schriftlichen Abiturprüfungen soll ein Prüf
ling mindestens einen Tag Pause haben. Die zusätzlichen 
mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten Abiturprü
fungsfach finden für einen Prüfling an einem Tage statt, so
fern der Prüfling nicht Prüfungen an verschiedenen Tagen 
wünscht und dies möglich ist. 

2.	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Rundschreiben tritt am 1. August 2013 in Kraft und 
am 31. Juli 2014 außer Kraft. 

Termine und Fristen für die Abiturprüfung im Jahre 2014 im Zweiten Bildungsweg 

Vorgang Bezug zur ZBWV*) Termin/Frist 
Unterrichtsbeginn 5.8.2013 
Wahl des dritten und vierten Abiturprüfungsfaches**) § 24 Absatz 4 Satz 2 spätestens am 26.8.2013 
Mitteilung der gewählten schriftlichen Abiturprüfungsfächer 
an das staatliche Schulamt 

spätestens am 2.9.2013 

Bildung des Prüfungsausschusses § 31 spätestens am 16.9.2013 
Vorlage des schulischen Zeitplanes für die Abiturprüfung 
(Entwurf) beim staatlichen Schulamt 

§ 29 Absatz 1 spätestens am 27.9.2013 

Vorlage der Aufgabenvorschläge für die schriftliche 
Abiturprüfung beim staatlichen Schulamt 

§ 35 Absatz 5 spätestens am 27.1.2014 

Festlegung der Bewertungen für das vierte Semester frühestens am 17.3.2014 
Zulassung zur Abiturprüfung § 30 frühestens am 20.3.2014, 

spätestens am 24.3.2014 
Unterrichtsende für das vierte Semester 31.3.2014 
schriftliche Abiturprüfungen § 36 vom 7.4.2014 bis spätestens 28.4.2014 
mündliche Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach § 38 Absatz 1 vom 28.4.2014 bis spätestens 9.5.2014 
Feststellung des vorläufigen Prüfungsergebnisses; 
Festlegung zusätzlicher mündlicher Prüfungen im ersten 
bis dritten Abiturprüfungsfach 

§ 38 Absatz 2 
§ 38 Absatz 3 

frühestens am letzten Tag der mündlichen 
Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 26.5.2014 

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in den schriftlichen 
Prüfungen und in den mündlichen Prüfungen im vierten Abi
turprüfungsfach; Bekanntgabe der festgelegten zusätzlichen 
mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten Abiturprüfungsfach 

frühestens am letzten Tag der mündlichen 
Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 26.5.2014 

Wahl zusätzlicher mündlicher Prüfungen im ersten bis dritten 
Abiturprüfungsfach durch den Prüfling**); Wahl der Reihen
folge der zusätzlichen mündlichen Prüfungen im ersten bis 
dritten Abiturprüfungsfach durch den Prüfling**) 

§ 38 Absatz 4 
§ 38 Absatz 5 

frühestens nach Bekanntgabe der Prü
fungsergebnisse im ersten bis vierten 
Abiturprüfungsfach und der festgelegten 
zusätzlichen mündlichen Prüfungen im 
ersten bis dritten Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 26.5.2014 

zusätzliche mündliche Prüfungen im ersten bis dritten 
Abiturprüfungsfach 

§ 38 Absatz 3 und 5 frühestens am 10.6.2014, 
spätestens am 20.6.2014 

Ausgabe der Abiturzeugnisse spätestens am 30.6.2014 

*)	 Verordnung über die Bildungsgänge des Zweiten Bildungsweges (ZBW-Verordnung - ZBWV) vom 6. Juli 1998 (GVBl. II S. 490), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 6. November 2012 (GVBl. II Nr. 93) 

**)	 Termine mit einem Sternchen-Symbol müssen im schulischen Zeitplan mit einer Uhrzeitangabe versehen sein. 
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II. Nichtamtlicher Teil 

Geschäftsordnung des Landesbeirats 
für Weiterbildung vom 26. März 1997 

in der Fassung vom 30. Mai 2013 

Gz.: 3.WB-60022 

Gemäß § 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Regelung und Förderung 
der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Weiterbildungsgesetz - BbgWBG) gibt sich der Landesbeirat 
für Weiterbildung folgende Geschäftsordnung: 

§ 1 
Aufgaben und Zusammensetzung 

(1) Der Landesbeirat für Weiterbildung erfüllt seine Aufgaben 
gemäß § 12 BbgWBG. 

(2) Die Zusammensetzung des Landesbeirats für Weiterbildung 
erfolgt gemäß § 13 BbgWBG. 

(3) Die Reihenfolge der Vertretung der regionalen Weiterbil
dungsbeiräte wird in der Anlage I zu dieser Geschäftsordnung 
festgelegt. 

§ 2 
Vorsitz 

(1) Die stimmberechtigten Mitglieder des Landesbeirats wäh
len aus ihrer Mitte eine den Vorsitz führende und eine stellver
tretende Person. 

(2) Die Wahl erfolgt geheim. Zunächst wird die vorsitzende 
Person gewählt, anschließend die stellvertretende Person. Ge
wählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen aller anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder erlangt; anderenfalls ist in einem 
zweiten Wahlgang das Mitglied mit der höchsten Stimmenzahl 
gewählt. Bei Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang entschei
det das Los. Wahl und Neuwahl erfolgen bei Vorliegen der Vor
aussetzungen gemäß § 5 Abs. 1. 

(3) Die Amtszeit beträgt ein Jahr. Sie kann vorzeitig mit der 
Niederlegung oder dem Widerruf der Mitgliedschaft im Landes
beirat oder durch Neuwahl enden. Die Wiederwahl ist zulässig. 

(4) Ein Antrag auf Neuwahl vor Ablauf der Amtszeit muss von 
mindestens einem Drittel aller stimmberechtigten Mitglieder 
an die vorsitzende Person drei Wochen vor der Beiratssitzung 
gestellt werden. Er muss als Tagesordnungspunkt in der Einla
dung aufgeführt werden. Über den Antrag kann abgestimmt 
werden bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 5 Abs. 1; er 
ist angenommen, wenn mindestens zwei Drittel der anwesen
den stimmberechtigten Mitglieder ihn befürworten. 

(5) Die vorsitzende Person hat die stellvertretende Person über 
alle den Vorsitz betreffenden Fragen in geeigneter Form zu in
formieren. 

§ 3 
Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung des Landesbeirats liegt beim Landes
institut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg. 

(2) Die Geschäftsführung erstreckt sich auf die organisatori
sche und koordinierende Unterstützung des Beirats bei der Er
füllung seiner gesetzlichen Aufgaben. Sie beinhaltet insbeson
dere die Protokollführung und den gesamten Schriftverkehr. 
Die Sammlung und Koordination von Vorschlägen und Infor
mationen der Beiratsmitglieder sowie die Weitergabe an den 
Landesbeirat bzw. die vorsitzende Person erfolgen ebenfalls 
über die Geschäftsführung. 

§ 4 
Sitzungen des Landesbeirats 

(1) Die vorsitzende Person lädt über die Geschäftsführung des 
Landesbeirats schriftlich zu den Sitzungen ein. Einladung, Ta
gesordnung und notwendige Beratungsunterlagen stehen den 
Mitgliedern spätestens 14 Tage vor der Sitzung zur Verfügung. 
In besonderen Fällen können Unterlagen bis spätestens sieben 
Tage vor der Sitzung nachgereicht werden. 

(2) Die Tagesordnung wird zunächst auf der Grundlage der 
Festlegungen der vorhergehenden Sitzung und der Vorschläge 
der Beiratsmitglieder und des für Bildung zuständigen Ministe
riums in Abstimmung mit der vorsitzenden Person durch die 
Geschäftsführung erstellt (vorläufige Tagesordnung). Sie muss 
alle Vorschläge enthalten, die bis zur Einberufung der Sitzung 
des Landesbeirats schriftlich bei der Geschäftsführung einge
gangen sind. Zu Beginn der Sitzung können die Mitglieder des 
Landesbeirats und das für Bildung zuständige Ministerium 
neue Anträge zur Tagesordnung stellen. Danach wird die Ta
gesordnung beschlossen. 

(3) Der Landesbeirat wird von der vorsitzenden Person in der 
Regel zweimal im Jahr einberufen. Sitzungen können außer
dem in dringenden Fällen von der vorsitzenden Person oder auf 
schriftlichen Antrag von einem Drittel der Beiratsmitglieder 
unter Angabe der Beratungswünsche einberufen werden. Die 
Einladung muss dann mindestens zehn Tage vor dem Sitzungs
termin versandt werden. 

(4) Die Einladung wird jeweils an die Mitglieder und ihre Ver
tretungen sowie an die einzuladenden Ministerien versandt. 

(5) Bei Verhinderung des stimmberechtigten Mitglieds nimmt 
die berufene vertretende Person mit Stimmrecht teil. Nehmen 
Mitglied und Vertretung an der Sitzung teil, so hat nur das Mit
glied Stimmrecht. 

(6) Die Sitzungen werden von der vorsitzenden oder der stell
vertretenden Person geleitet. 

(7) Bei Verhinderung von vorsitzender und stellvertretender 
Person wird mit einfacher Mehrheit ein/e Sitzungsleiter/-in ge
wählt. 
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§ 5 
Beschlüsse 

(1) Beschlussfähigkeit besteht bei Anwesenheit von mindestens 
der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder. Sie muss vor Sit
zungsbeginn von der vorsitzenden Person festgestellt werden. 

(2) Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen, auf Antrag ei
nes stimmberechtigten Mitglieds und bei der Wahl von vorsit
zender und stellvertretender Person geheim. Erforderlich ist die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei Stimmenthaltun
gen nicht mitgezählt werden; ungültige Stimmen gelten als 
nicht abgegeben. 

(3) In Ausnahmefällen kann die vorsitzende oder stellvertreten
de Person eine Abstimmung im Umlaufverfahren zulassen. Die 
Unterlagen gehen dem stimmberechtigten und dem stellvertre
tenden Mitglied parallel zu. Die Rückmeldefrist für das Ab
stimmungsergebnis beträgt mindestens fünf Werktage. Für das 
Abstimmungsverfahren sind die Regelungen über das Verfah
ren bei Sitzungen entsprechend anzuwenden. 

§ 6 
Öffentlichkeit und Vertraulichkeit von Beratungen 

(1) Die Sitzungen des Landesbeirats sind in der Regel nicht öf
fentlich. Auf Antrag von Mitgliedern des Landesbeirats oder 
auf Wunsch des für Bildung zuständigen Ministeriums kann 
die vorsitzende Person Gäste zur Sitzung oder zu einzelnen Ta
gesordnungspunkten einladen. Über die Teilnahme der Gäste 
an Tagesordnungspunkten, zu denen sie nicht explizit eingela
den worden sind, entscheidet der Landesbeirat bei der Bestäti
gung der Tagesordnung. Das für Bildung zuständige Ministe
rium ist zu jeder Sitzung einzuladen. Zur Gewährleistung von 
§ 13 Abs. 2 BbgWBG sind die übrigen Ministerien zu den Sit
zungen einzuladen. 

(2) Zu den Sitzungen des Landesbeirats können Experten ein
geladen werden. 

(3) Die Information der Öffentlichkeit über die Tätigkeit des 
Landesbeirats erfolgt im Rahmen der von ihm gefassten Be
schlüsse. 

(4) Der Landesbeirat entscheidet vor einer Wahl oder Abstim
mung über die Anwesenheit von Gästen. 

(5) Informationen und Unterlagen zu Themen, die im Regelfall 
unter Ausschluss von Öffentlichkeit oder Gästen beraten wer
den, sind vertraulich zu behandeln. 

§ 7 
Sitzungsniederschrift 

(1) Die Ergebnisniederschrift jeder Sitzung wird von der Ge
schäftsführung gefertigt, von der vorsitzenden Person bestätigt 
und den Mitgliedern spätestens mit der Einladung zur nächsten 
Sitzung zugesandt. 

(2) Die Niederschrift muss mindestens enthalten: 

1. 	 Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung, 
2. 	Namen des Sitzungsleiters/der Sitzungsleiterin, der Teil

nehmer/der Teilnehmerinnen und entschuldigten Mitglie
der des Landesbeirats, 

3. 	 Tagesordnung, Wortlaut der Beschlüsse und Minderheiten
voten sowie Abstimmungsergebnisse. 

(3) Die Niederschrift wird in der nächsten Sitzung bestätigt. 

(4) Die Niederschrift von Beschlüssen im Rahmen von Aner
kennungsverfahren geht nach Abstimmung mit der vorsitzen
den Person unter Wahrung der in Punkt 2 der VV Landesbeirat 
BbgWBG festgelegten Fristen direkt dem MBJS zu. 

(5) Am Ende jeder Sitzung entscheidet der Landesbeirat, wel
che Beschlüsse an Ministerien und/oder andere Institutionen 
weitergeleitet werden sollen. 

§ 8 
Arbeitsgruppen 

(1) Der Landesbeirat kann Arbeitsgruppen zur Vorbereitung 
seiner Entscheidungen bestellen. Die Bildung und Auflösung 
der Arbeitsgruppen erfolgen durch Beschluss. 

(2) Der Landesbeirat bestimmt Aufgabenstellung, Zusammen
setzung und Vorsitz der Arbeitsgruppen und nimmt ihre Tätig
keitsberichte entgegen. Die Arbeitsgruppen wenden für ihre 
Sitzungen die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung sinnge
mäß an. 

§ 9 
Änderung der Geschäftsordnung 

Die Geschäftsordnung kann nur mit mehr als der Hälfte der 
Stimmen aller stimmberechtigten Mitglieder geändert werden. 
Die geänderte Geschäftsordnung muss dem für Bildung zu
ständigen Ministerium zur Genehmigung vorgelegt werden. 

§ 10 
Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnung ist vom Landesbeirat für Weiterbil
dung beschlossen worden und tritt mit der Genehmigung durch 
die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport in Kraft. 

Anlage I zur Geschäftsordnung des Landesbeirats für Wei
terbildung: 

Reihenfolge der Mitwirkung der regionalen Weiterbildungs
beiräte 

Gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 2 BbgWBG und Punkt 1 Abs. 3 der VV 
Landesbeirat BbgWBG ist die Reihenfolge der Mitwirkung der 
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regionalen Weiterbildungsbeiräte für die Jahre 2013 bis 2025 
wie folgt festgelegt: 

2013 - 2015 kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) 
Landkreis Elbe-Elster 
Landkreis Potsdam-Mittelmark 
Landkreis Prignitz 

2015 - 2017 kreisfreie Stadt Cottbus 
Landkreis Barnim 
Landkreis Dahme-Spreewald 
Landkreis Uckermark 

2017 - 2019 kreisfreie Stadt Brandenburg a. d. Havel 
Landkreis Oberhavel 
Landkreis Oder-Spree 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin 

2019 - 2021 kreisfreie Stadt Potsdam 
Landkreis Havelland 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz 
Landkreis Teltow-Fläming 

2021 - 2023 kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) 
Landkreis Märkisch-Oderland 
Landkreis Prignitz 
Landkreis Spree-Neiße 

2023 - 2025 kreisfreie Stadt Cottbus 
Landkreis Elbe-Elster 
Landkreis Potsdam-Mittelmark 
Landkreis Uckermark 

Mitteilung über die Anerkennung 

von Einrichtungen der Weiterbildung,
 

Landesorganisationen und Heimbildungsstätten 

gemäß §§ 7, 8 und 9 des Gesetzes zur Regelung 


und Förderung der Weiterbildung
 
(Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG)
 

Die Anerkennung der folgenden Einrichtungen ist aufgehoben: 

Internationaler Bund (IB) - Verbund Brandenburg 
Gartenstraße 42 
14482 Potsdam 

Ausschreibung für die Teilnahme 

am berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst
 

Die Ausschreibung richtet sich an Lehrkräfte, die ohne Lehr
amtsbefähigung (sog. Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinstei
ger) in den brandenburgischen Schuldienst eingestellt worden 

sind, in mindestens zwei Unterrichtsfächern unterrichten und 
sich auch weiterhin in einem Beschäftigungsverhältnis mit dem 
Land Brandenburg befinden. 

Das zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Ju
gend und Sport gehörende Landesinstitut für Lehrerbildung 
(LaLeb) ist beauftragt, ab 15. Oktober 2013 eine Gruppe von 
26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu qualifizieren. Diese 
Qualifizierung dauert 24 Monate und endet mit einer abschlie
ßenden Staatsprüfung für ein Lehramt gemäß § 2 Absatz 1 
BbgLeBiG. Eine Verkürzung ist nicht möglich. 

Voraussetzung für die Zulassung durch das LaLeb ist gemäß § 7 
Absatz 1 BbgLeBiG der Nachweis eines universitären Hoch
schulabschlusses (Master, Diplom, Magister), der den Einsatz 
in mindestens zwei Fächern gestattet. Für den Erwerb des 
Lehramtes für die Sekundarstufe II (berufliche Fächer) können 
auch Bewerberinnen und Bewerber, die einen Fachhochschul
abschluss (Master) nachweisen, zugelassen werden. 

Die Bewerbung ist bis zum 15.08.2013 über das zuständige 
staatliche Schulamt an das Landesinstitut für Lehrerbildung, 
Karl-Marx-Str. 33/34, 14482 Potsdam zu richten. Informatio
nen zu den einzureichenden Bewerbungsunterlagen sind ab 15. 
Juni 2013 auf den Internet-Seiten des LaLeb (www.laleb.bran
denburg.de) unter dem Stichwort: Seiteneinstieg einzusehen. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Soweit Plätze frei bleiben, können sie an Lehrkräfte von Er
satzschulen vergeben werden. 

Stellenausschreibungen im Bundesgebiet 

Das Staatliche Schulamt Brandenburg an der Havel beab
sichtigt, vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen, nachfolgende Stellen neu zu besetzen: 

I.	 Schulleiterin oder Schulleiter an der 
Weidenhof-Grundschule Potsdam 
Schilfhof 29 
14478 Potsdam 

- Besetzung zum nächstmöglichen Termin 

Aufgaben 
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährlei
stung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen in en
ger Zusammenarbeit mit dem Schulträger und dem Staat
lichen Schulamt; Zusammenwirken mit den Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit; 
Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungsar
beit; Gewährleistung der Schulprofilbildung und des Pro

http:denburg.de
www.laleb.bran
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zesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich ent
wickelnde Organisation auf der Grundlage eines pädagogi
schen Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur. 

Voraussetzungen 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe. 

Anforderungen 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit an der Schule sowie zum engen Zusam
menwirken mit dem Schulträger, dem Staatlichen Schul
amt und den Mitwirkungsgremien; ausgewiesenes Durch
setzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
umfassende Kenntnisse des brandenburgischen Schulrechts; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise 
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig
ten besetzt werden. Sie ist mit Besoldungsgruppe A 13 
BBesG zuzüglich Amtszulage oder Entgeltgruppe 13 TV-L 
zuzüglich Amtszulage bewertet. Das Amt als Schulleiterin 
oder als Schulleiter wird gemäß § 120 des Landesbeamten
gesetzes oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

II. Stellvertretende Schulleiterinnen oder stellvertretende 
Schulleiter an Grundschulen 

1.	 Weidenhof-Grundschule Potsdam 
Schilfhof 29 
14478 Potsdam 

- Besetzung zum nächstmöglichen Termin 

2.	 Grundschule am Priesterweg Potsdam 
Schilfhof 25 
14478 Potsdam 

- Besetzung zum nächstmöglichen Termin 

3.	 Grundschule „Bruno H. Bürgel“ Potsdam 
Karl-Liebknecht-Straße 29 
14482 Potsdam 

- Besetzung zum nächstmöglichen Termin 

4.	 Grundschule „Geschwister-Scholl“, Falkensee 
An der Lake 25 
14612 Falkensee 

- Besetzung zum nächstmöglichen Termin 

Aufgaben 
Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 
der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Vertretung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Abwesenheit 
oder Verhinderung; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben; Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern 
sowie Schülerinnen und Schülern. 

Voraussetzungen 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe. 

Anforderungen 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu
sammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mitwirkungs
gremien; gutes Durchsetzungs- und Organisationsvermö
gen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse des brandenbur
gischen Schulrechts; der Nachweis einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise 
Die Stellen können mit Beamten oder tariflich Beschäftig
ten besetzt werden. Die unter Ziffern 1 und 2 benannten 
Stellen sind mit Besoldungsgruppe A 12 BBesG zuzüglich 
Amtszulage oder Entgeltgruppe 11 TV-L zuzüglich Amts
zulage, die unter Ziffern 3 und 4 benannten Stellen sind mit 
Besoldungsgruppe A 13 BBesG oder Entgeltgrupe 13 TV-L 
bewertet. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen 
Voraussetzungen erfolgen. 

III. Rektorin oder Rektor an einer Oberschule als Leiterin 
oder Leiter des Primarstufenbereiches (Primarstufen
leiterin oder Primarstufenleiter) an der 

Oberschule „Theodor Fontane“ mit Primarstufe in 
Potsdam 
Zum Teufelssee 2 - 4 
14478 Potsdam 

- Besetzung zum nächstmöglichen Termin 

Aufgaben 
Die Aufgaben bestimmen sich nach der von der Schullei
tung beschlossenen Aufgabenverteilung. Folgende Aufga
ben können zum Arbeitsfeld der Primarstufenleiterin oder 
des Primarstufenleiters gehören: inhaltliche Ausgestaltung 
der Primarstufe im Rahmen der geltenden Vorschriften; 
Beratung und Besuch der in der Primarstufe tätigen Lehr
kräfte im Unterricht; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters beim Verfahren der Aufnahme der Schüle
rinnen und Schüler in die Jahrgangsstufe 1 und beim Über
gangsverfahren an die weiterführenden allgemein bilden
den Schulen; Förderung von Schülerinnen und Schülern in 
der Primarstufe; Gewährleistung der Einhaltung von gel
tenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften; Zusammen
wirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
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Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit. 

Voraussetzungen 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mindestens fünfjährige Bewährung in der Unterrichts
praxis wünschenswert, wobei mindestens drei Jahre Tätig
keit in der Primarstufe nachgewiesen werden sollen. 

Anforderungen 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit an der Schule sowie zum engen Zusammenwirken mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schulträger, 
dem Staatlichen Schulamt und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; umfassende Kenntnisse des brandenburgischen 
Schulrechts; gute gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; geeignete Fortbildungen sind 
wünschenswert. 

Weitere Hinweise 
Die Stelle kann mit Beamten oder tariflich Beschäftigten 
besetzt werden. Sie ist mit Besoldungsgruppe A 13 BbgBesG 
oder Entgeltgruppe 13 TV-L bewertet. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

IV. Oberstufenkoordinatorin oder des Oberstufenkoordi
nators an der 
Gesamtschule „Bruno H. Bürgel“, Rathenow 
Bruno-Baum-Ring 26 
14712 Rathenow 

- Besetzung zum nächstmöglichen Termin 

Aufgaben 
Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der 
Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Koordination 
der pädagogischen Arbeit in der gymnasialen Oberstufe 
insbesondere bei der Aufnahme in die gymnasiale Oberstu
fe, der Schullaufbahnberatung der Schülerinnen und Schü
ler, der Organisation des Unterrichts und im Zusammen
hang mit der Abiturprüfung sowie bei der Sicherung der 
Unterrichtsqualität in der gymnasialen Oberstufe; Zusam
menwirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen 
und Schülern. 

Voraussetzungen 
Befähigung für die Laufbahn des Studienrats; mehrjährige 
Bewährung in der Unterrichtspraxis im Unterricht des Bil
dungsgangs zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife; 
umfassende und mehrjährige Erfahrung in Abiturprüfungen. 

Anforderungen 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu
sammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mitwirkungs

gremien; gutes Durchsetzungs- und Organisationsvermö
gen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse des branden-bur
gischen Schulrechts; der Nachweis einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise 
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig
ten besetzt werden. Die Stelle ist mit Be-soldungsgruppe 
A 15 BBesG oder Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzun
gen erfolgen. 

V. Schulleiterin oder Schulleiters an der 

Regenbogenschule-Schule mit sonderpädagogischen För
derschwerpunkt „Lernen“ Nauen 
Berliner Straße  29 
14641 Nauen 

- Besetzung zum nächstmöglichen Termin 

Aufgaben 
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährlei
stung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen in en
ger Zusammenarbeit mit dem Schulträger und dem Staat
lichen Schulamt; Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern 
sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der Siche
rung und Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit; Si
cherung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungsar
beit; Gewährleistung der Schulprofilbildung und des Pro
zesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als einer sich ent
wickelnden Organisation auf der Grundlage eines pädago
gischen Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkul
tur. 

Voraussetzungen 
Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers im Unterricht an 
Förderschulen; der Nachweis der sonderpädagogischen 
Fachrichtung Lernbehindertenpädagogik wird vorausge
setzt; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der sonderpädagogischen Förderung. 

Anforderungen 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulauf-sicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho
he Belastbarkeit; umfassende Kenntnisse des brandenbur
gischen Schulrechts; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbe
dingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Quali
fikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist er
wünscht. 
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Weitere Hinweise 
Die Stelle kann mit Beamten oder tariflich Beschäftigten 
besetzt werden. Die Stelle ist mit Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG oder Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet. Das Amt 
als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß § 120 Lan
desbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchst
dauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförde
rung in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppie
rung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen 
und sonstigen beamten-rechtlichen Voraussetzungen erfol
gen. 

VI. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an der 
Comenius-Schule-Schule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ Potsdam 
Brauhausberg 10 
14473 Potsdam 

- Besetzung zum nächstmöglichen Termin 

Aufgaben 
Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der 
Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Vertretung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters bei Abwesenheit oder 
Verhinderung; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben; Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie 
Schülerinnen und Schülern. 

Voraussetzungen 
Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers im Unterricht an 
Förderschulen; der Nachweis der sonderpädagogischen 
Fachrichtung Geistigbehindertenpädagogik wird vorausge
setzt; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der sonderpädagogischen Förderung. 

Anforderungen 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mitwir
kungsgremien; gutes Durchsetzungs- und Organisations
vermögen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse des bran
denburgischen Schulrechts; der Nachweis einer Qualifi
kation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist er
wünscht. 

Weitere Hinweise 
Die Stelle kann mit Beamten oder tariflich Beschäftigten 
besetzt werden. Die Stelle ist mit Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich. Amtszulage oder Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. Die Bewerbung von Frauen ist besonders er
wünscht. 

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind 
unter Angabe der angestrebten Stelle innerhalb von vier Wo
chen nach Veröffentlichung dieser Ausschreibung im Amts
blatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zu rich
ten an das 

Staatliche Schulamt Brandenburg an der Havel
 
Der Leiter
 

Magdeburger Straße 45
 
14770 Brandenburg an der Havel.
 

Das Staatliche Schulamt Eberswalde beabsichtigt, vorbehalt
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen, 
die Stelle 

der Oberstufenkoordinatorin bzw.
 
des Oberstufenkoordinators
 

an der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe „Talsand“
 
Rosa-Luxemburg-Straße 6
 

16303 Schwedt/Oder
 

zum nächst möglichen Termin neu zu besetzen. 

Aufgaben: 
1.	 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der 

Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; 
2.	 Koordination der pädagogischen Arbeit in der gymnasialen 

Oberstufe insbesondere bei der Aufnahme in die gymnasia
le Oberstufe, der Schullaufbahnberatung der Schülerinnen 
und Schüler, der Organisation des Unterrichts und im Zu
sammenhang mit der Abiturprüfung sowie bei der Siche
rung der Unterrichtsqualität in der gymnasialen Oberstufe; 

3.	 Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schü
lerinnen und Schülern; 

4.	 Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungsar
beit; 

5.	 Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwirkung 
der Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräf
te 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 
1.	 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (allgemein

bildende Fächer); 
2.	 Mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis im Unter

richt des Bildungsgangs zum Erwerb der allgemeinen Hoch
schulreife; 

3.	 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft 
- zur kollegialen Zusammenarbeit, 
- zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar

beit an der Schule, 
4.	 Durchsetzungs- und Organisationsvermögen, hohe Belast

barkeit; 
5.	 Umfassende Kenntnisse des brandenburgischen Schul

rechts; 
6.	 umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 

einer gymnasialen Oberstufe; der Abschluss einer Qualifi
kation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist er
wünscht. 
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Die Stelle kann mit einer/m Beamtin/en oder mit einer/m tarif
lich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungs
gruppe A 15 BBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV - L bewertet. 
Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrecht
lichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen er
folgen. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Schwer
behinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen innerhalb von 
vier Wochen nach Veröffentlichung dieser Ausschreibung im 
Amtsblatt des MBJS zu richten an 

Staatliches Schulamt Eberswalde
 
Herrn Schalitz
 
Tramper Chaussee 6
 
16225 Eberswalde.
 

Das Staatliche Schulamt Perleberg beabsichtigt, vorbehalt
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen, 
die nachfolgend aufgeführten Stellen neu zu besetzen: 

1.	 Schulleiterin oder Schulleiter der 
Nashorn-Grundschule Vehlefanz 
Bärenklauer Straße 22 
16727 Oberkrämer/OZ Vehlefanz 

- Besetzung zum 01.08.2014 

Aufgaben: 
a) Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; 
b) Vertretung der Schule nach außen in enger Zusammen

arbeit mit dem Schulträger; 
c)	 Zusammenwirken mit Lehrerinnen und Lehrern, El

tern, Schülerinnen und Schülern auf gute Unterrichts
und Arbeitsbedingungen; 

d)	 Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erzie
hungsarbeit; 

e)	 Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwir
kung der Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der 
Lehrkräfte. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 
1.	 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Pri

marstufe; 
2.	 Mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 

Primarstufe; 
3.	 Fähigkeit und Bereitschaft 

- zur kollegialen Zusammenarbeit, 
- zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs

arbeit an der Schule, 
-	 zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 

der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
4.	 Durchsetzungs- und Organisationsvermögen, Belast

barkeit; 
5.	 fundierte Kenntnisse der vorliegenden Regelungen und 

Bedingungen für die Gestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; 

6.	 umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organisa
tion des Schulbetriebes; der Abschluss einer Qualifi
kation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist er
wünscht. 

Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 13 
BBesG zzgl. Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 13 TV-L zzgl. 
Amtszulage bewertet. 

Das Amt als Schulleiterin bzw. Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz bzw. gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset
zungen erfolgen. 

2.	 Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter der 
Grundschule „Geschwister-Scholl“ 
Gartenstraße 8 
16945 Meyenburg 

- Besetzung zum nächstmöglichen Termin 

Aufgaben: 
a)	 stellvertretende Leitung der Schule auf kollegialer 

Grundlage in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter; 

b)	 Vertretung der Schule nach außen in enger Zusammenar
beit mit dem Schulträger und dem Staatlichen Schulamt; 

c)	 Zusammenwirken mit Lehrerinnen und Lehrern, El
tern, Schülerinnen und Schülern auf gute Unterrichts
und Arbeitsbedingungen; 

d)	 Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erzie
hungsarbeit; 

e)	 Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwir
kung der Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der 
Lehrkräfte. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 
1.	 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Pri

marstufe; 
2.	 Mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 

Primarstufe; 
3.	 Fähigkeit und Bereitschaft 

- zur kollegialen Zusammenarbeit, 
- zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs

arbeit an der Schule, 
-	 zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 

der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
4.	 Durchsetzungs- und Organisationsvermögen, Belast

barkeit; 
5.	 Fundierte Kenntnisse der vorliegenden Regelungen und 

Bedingungen für die Gestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; 

6.	 umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organisa
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tion des Schulbetriebes; der Abschluss einer Qualifi
kation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist er
wünscht. 

Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 12 
BBesG zuzüglich Amtszulage (vergleichbar Entgeltgrup
pe 11 TV-L zuzüglich Amtszulage) bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stell
vertretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewäh
rung in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Be
währung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförde
rung in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

3.	 Oberstufenkoordinatorin oder Oberstufenkoordinator 
an der 
Käthe-Kollwitz-Gesamtschule mit gymnasialer Ober
stufe Mühlenbeck 
Kirschweg 2 
16567 Mühlenbecker Land 

- Besetzung zum 01.08.2013 

Aufgaben 
a)	 selbständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 

der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; 
b)	 Koordination der pädagogischen Arbeit in der gymna

sialen Oberstufe insbesondere bei der Aufnahme in die 
gymnasiale Oberstufe, der Schullaufbahnberatung der 
Schülerinnen und Schüler, der Organisation des Unter
richts und im Zusammenhang mit der Abiturprüfung 
sowie bei der Sicherung der Unterrichtsqualität in der 
gymnasialen Oberstufe; 

c)	 Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie 
Schülerinnen und Schülern; 

d)	 Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erzie
hungsarbeit; 

e)	 Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwir
kung der Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der 
Lehrkräfte. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 
1.	 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (allge

meinbildende Fächer); 
2.	 mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis im 

Unterricht des Bildungsganges zum Erwerb der allge
meinen Hochschulreife; 

3.	 ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft 
-	 zur kollegialen Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, 

Schulleitung und Mitwirkungsgremien, 
-	 zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs

arbeit an der Schule, 
4.	 Durchsetzungs- und Organisationsvermögen, hohe Be

lastbarkeit; 
5.	 umfassende Kenntnisse des brandenburgischen Schul

rechts und umfassende Kenntnisse über die Leitung 
und Organisation einer gymnasialen Oberstufe; 

6.	 der Abschluss einer Qualifikation auf dem Gebiet des 
Schulmanagements ist erwünscht. 

Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig
ten besetzt werden. Sie ist mit Besoldungsgruppe A 15 
BBesG (vergleichsweise Entgeltgruppe 15 TV-L) bewertet. 

Die Funktion als Oberstufenkoordinatorin oder Oberstu
fenkoordinator wird zur Feststellung der Bewährung in der 
Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung er
folgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

4.	 Schulleiterin oder Schulleiter der 
Regenbogenschule Hennigsdorf 
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer
punkt „geistige Entwicklung“ 
Fontanesiedlung 15 
16761 Hennigsdorf 

- Besetzung zum 01.02.2014 

Aufgaben: 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter trägt die Gesamtver
antwortung für die Schule und hat dabei insbesondere fol
gende Aufgaben wahrzunehmen: 
- Gewährleistung der Einhaltung der geltenden Rechts

und Verwaltungsvorschriften; 
- Entscheidung über den Unterrichtseinsatz der Lehr

kräfte; 
- Vertretung der Schule im Rahmen der Beschlüsse der 

Schulleitung und der schulischen Gremien in enger Zu
sammenarbeit mit dem Schulträger und dem staat
lichen Schulamt nach außen; 

- Zusammenarbeit mit Lehrkräften, Eltern sowie Schüle
rinnen und Schüler mit dem Ziel der Sicherung der 
Qualität schulischer Arbeit; 

- wirkt auf gute Lern- und Arbeitsbedingungen sowie auf 
die Weiterentwicklung der Unterrichts- und Erzie
hungsarbeit hin; 

- fördert die Ausbildung der Lehrkräfte und wirkt auf ih
re Fortbildung hin; 

- informiert sich über die Unterrichts- und Erziehungsar
beit an der Schule, unterstützt die Lehrkräfte, das sons
tige pädagogische Personal und die schulischen Gre
mien in ihren wahrzunehmenden Aufgaben. 

Voraussetzungen und Anforderungen: 
- Befähigung für das Lehramt Sonderpädagogik, Befähi

gung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder Be
fähigung für die Laufbahn des Lehrers im Unterricht 
an Förderschulen; der Nachweis der sonderpädagogi
schen Fachrichtung „Geistigbehindertenpädagogik“ wird 
vorausgesetzt; 

- mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis an ei
ner Förderschule mit dem sonderpädagogischen Förder
schwerpunkt „geistige Entwicklung“; 

- fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran
denburg insbesondere umfassende Kenntnisse über die 
Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
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- erwünscht ist der Nachweis der Qualifikation auf dem 
Gebiet des Schulmanagements; 

- erwartet wird die Fähigkeit und die Bereitschaft zur 
kollegialen Zusammenarbeit, zur Innovation in der 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit an der Schule zum 
engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, der 
Schulaufsicht und den schulischen Gremien; 

-	 erwartet wird Durchsetzungs- und Organisationsver
mögen, hohe Belastbarkeit und Engagement, Eigen
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit. 

Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage (vergleichbar Entgeltgrup
pe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage) bewertet. 

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset
zungen erfolgen. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Schwer
behinderte Menschen werden bei gleicher Qualifikation und 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagensind 
innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung dieser Aus
schreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend 
und Sport zu richten an das 

Staatliche Schulamtes Perleberg
 
Herrn Kowalzik
 
Berliner Str. 49
 

19348 Perleberg.
 

Das Staatliche Schulamt Eberswalde beabsichtigt, vorbehalt
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen, 
die nachfolgend aufgeführte Stelle zum 01.02.2014 neu zu be
setzen: 

Schulleiterin oder Schulleiter
 
der Puschkin-Grundschule Boitzenburg
 

Puschkinstraße 12
 
17268 Boitzenburger Land.
 

Aufgaben: 

1.	 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; 

2.	 Vertretung der Schule nach außen in enger Zusammenar
beit mit dem Schulträger; 

3.	 Zusammenwirken mit Lehrerinnen und Lehrern, Eltern, 
Schülerinnen und Schülern auf gute Unterrichts- und Ar
beitsbedingungen; 

4.	 Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungsar
beit; 

5.	 Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwirkung 
der Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 

1.	 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; 

2.	 Mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Pri
marstufe; 

3.	 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft 
- zur kollegialen Zusammenarbeit, 
- zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar

beit an der Schule, 
- zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, der 

Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
4.	 Durchsetzungs- und Organisationsvermögen, hohe Belast

barkeit; 
5.	 Umfassende Kenntnisse des brandenburgischen Schulrechts; 
6.	 Umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 

des Schulbetriebes; der Abschluss einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Die Stelle kann mit einer/m Beamtin/en oder mit einer/m tarif
lich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungs
gruppe A 13 BBesG bzw. Entgeltgruppe 13 TV-L bewertet. 

Das Amt als Schulleiterin bzw. Schulleiter wird gemäß § 120 
Landesbeamtengesetz bzw. gemäß § 31 TV-L bis zur Höchst
dauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung/ 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen 
erfolgen. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Schwer
behinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksich
tigt. 

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen innerhalb von 
vier Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des MBJS zu 
richten an das 

Staatliche Schulamt Eberswalde
 
Herrn Schalitz
 

Tramper Chaussee 6
 
16225 Eberswalde.
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Stellenausschreibungen im Auslandsschuldienst 

Die folgende Stelle für Schulleiterinnen oder Schulleiter ist zu 
besetzen 

Deutsche Schule Beverley Hills, Kairo 

Besetzungsdatum: 01.08.2014 
Bewerbungsende: 31.07.2013 

Integrierte Begegnungsschule mit deutschen und ägyp
tischen Schulzielen 
Klassenstufen: 1 - 10 
Schülerzahl: 246 
Deutsches Sprachdiplom der KMK 
Abschlüsse der Sekundarstufe I 
Sekundarabschluss des Landes 
International Baccalaureate (gemischtsprachig) im Aufbau 

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II 
Bes. Gr. A 14/A 15 bzw. die entsprechende Entgeltgruppe 
des TV - L 

Gute Englischkenntnisse sind erforderlich. Die Vertragszeit 
ist vorerst auf drei Jahre befristet. 

Erfahrungen im Auslandsschuldienst sind erwünscht. Die Be
reitschaft zur Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen 
im Gastland wird erwartet. Fragebögen für die Bewerbung ste
hen im Internet unter www.auslandsschulwesen.de zur Verfü
gung. 

Die Bewerbung ist möglichst umgehend zweifach auf dem 
Dienstweg über die Schulleitung, das zuständige Schulamt und 
das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg an das Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen (ZfA) - zu richten. 

Eine weitere Ausfertigung der Bewerbungsunterlagen ist gleich
zeitig an das im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg zuständigem Mitglied des Bund-Län
der-Ausschusses für schulische Arbeit im Ausland (BLASchA) 
zu senden: 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
Herrn Lothar Wolf 
Abteilung 3, 3.AS 
Heinrich-Mann-Allee 107 
14473 Potsdam 

Um direkte Übersendung einer Durchschrift des Bewerbungs
schreibens, eines ausgefüllten Fragebogens, eines Lebenslaufs 
und der letzten dienstlichen Beurteilung an die ZfA (als Vorab
information) wird gebeten. Nur fristgerecht eingehende Bewer
bungen können berücksichtigt werden. Die vollständigen Be
werbungsunterlagen müssen spätestens 4 Wochen nach Ablauf 
der Bewerbungsfrist auf dem Dienstweg in der ZfA vorliegen. 
Die ZfA entscheidet über Förderung der Stelle aus Bundesmit
teln (Vermittlung). 

Bewerberinnen und Bewerber müssen die in der Ausschreibung 
angegebene Besoldungs-/Entgeltgruppe innehaben. Soweit Be
werberinnen und Bewerber diese Voraussetzungen noch nicht 
erfüllen, sind im Ausnahmefall Bewerbungen auch dann mög
lich, wenn Tätigkeiten längerfristig und erfolgreich wahrgenom
men wurden, die im Inland zur Einweisung in die ausgeschrie
bene Besoldungsgruppe bzw. zur Eingruppierung in die ver
gleichbare Entgeltgruppe führen können. Hierzu ist eine aus
drückliche Empfehlung für die Tätigkeit als Schulleiterin oder 
Schulleiter im Ausland durch den Dienstherrn erforderlich. 

Bitte beachten Sie im Einzelnen die jeweils gültigen Verfahrens
wege und Bewerbungsmodalitäten des Landes Brandenburg. 

Die folgende Stelle für Schulleiterinnen oder Schulleiter ist 
zu besetzen 

Deutsche Schule Budapest, Ungarn 

Besetzungsdatum: 01.08.2014 
Bewerbungsende: 31.07.2013 

Zweisprachige Schule mit integriertem Unterrichtspro
gramm 
Klassenstufen: 1 - 12 
Schülerzahl: 416 
Reifeprüfung 
Abschlüsse der Sekundarstufe I 

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II 
Bes. Gr. A 15/A 16 bzw. die entsprechende Entgeltgruppe 
des TV - L 

Erfahrungen im Auslandsschuldienst sind erwünscht. Die Be
reitschaft zur Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen im 
Gastland wird erwartet. Fragebögen für die Bewerbung stehen 
im Internet unter www.auslandsschulwesen.de zur Verfügung. 

Die Bewerbung ist möglichst umgehend zweifach auf dem 
Dienstweg über die Schulleitung, das zuständige Schulamt und 
das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg an das Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen (ZfA) - zu richten. 

Eine weitere Ausfertigung der Bewerbungsunterlagen ist gleich
zeitig an das im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg zuständigem Mitglied des Bund-Län
der-Ausschusses für schulische Arbeit im Ausland (BLASchA) 
zu senden: 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
Herrn Lothar Wolf 
Abteilung 3, 3.AS 
Heinrich-Mann-Allee 107 
14473 Potsdam 

Um direkte Übersendung einer Durchschrift des Bewerbungs
schreibens, eines ausgefüllten Fragebogens, eines Lebenslaufs 

http:www.auslandsschulwesen.de
http:www.auslandsschulwesen.de
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und der letzten dienstlichen Beurteilung an die ZfA (als Vorab
information) wird gebeten. Nur fristgerecht eingehende Bewer
bungen können berücksichtigt werden. Die vollständigen Be
werbungsunterlagen müssen spätestens 4 Wochen nach Ablauf 
der Bewerbungsfrist auf dem Dienstweg in der ZfA vorliegen. 
Die ZfA entscheidet über Förderung der Stelle aus Bundesmit
teln (Vermittlung). 

Bewerberinnen und Bewerber müssen die in der Ausschreibung 
angegebene Besoldungs-/Entgeltgruppe innehaben. Soweit Be
werberinnen und Bewerber diese Voraussetzungen noch nicht 
erfüllen, sind im Ausnahmefall Bewerbungen auch dann mög
lich, wenn Tätigkeiten längerfristig und erfolgreich wahrge
nommen wurden, die im Inland zur Einweisung in die ausge
schriebene Besoldungsgruppe bzw. zur Eingruppierung in die 
vergleichbare Entgeltgruppe führen können. Hierzu ist eine aus
drückliche Empfehlung für die Tätigkeit als Schulleiterin oder 
Schulleiter im Ausland durch den Dienstherrn erforderlich. 

Bitte beachten Sie im Einzelnen die jeweils gültigen Verfahrens
wege und Bewerbungsmodalitäten des Landes Brandenburg. 

Die folgende Stelle für Schulleiterinnen oder Schulleiter ist 
zu besetzen 

Deutsche Schule Valparaíso, Chile 

Besetzungsdatum: 01.08.2014 
Bewerbungsende: 31.07.2013 

Landessprachige Schule mit verstärktem Deutschunterricht 
Deutsches Sprachdiplom der KMK 
Sekundarabschluss des Landes 
International Baccalaureate (gemischtsprachig) 
Klassenstufen: 1 - 12 
Schülerzahl: 988 

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und/oder II 
Bes. Gr. A 14/A 15 bzw. die entsprechende Entgeltgruppe 
des TV - L 

Gute Spanischkenntnisse und die Fakultas in einem der im 
GIB deutschsprachig zu unterrichtenden Fächer (Deutsch, 
Geschichte, Biologie) sind erwünscht. 

Erfahrungen im Auslandsschuldienst sind erwünscht. Die Be
reitschaft zur Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen im 
Gastland wird erwartet. Fragebögen für die Bewerbung stehen 
im Internet unter www.auslandsschulwesen.de zur Verfügung. 

Die Bewerbung ist möglichst umgehend zweifach auf dem 
Dienstweg über die Schulleitung, das zuständige Schulamt und 
das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg an das Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen (ZfA) - zu richten. 

Eine weitere Ausfertigung der Bewerbungsunterlagen ist gleich
zeitig an das im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg zuständigem Mitglied des Bund-Län

der-Ausschusses für schulische Arbeit im Ausland (BLASchA) 
zu senden: 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
Herrn Lothar Wolf 
Abteilung 3, 3.AS 
Heinrich-Mann-Allee 107 
14473 Potsdam 

Um direkte Übersendung einer Durchschrift des Bewerbungs
schreibens, eines ausgefüllten Fragebogens, eines Lebenslaufs 
und der letzten dienstlichen Beurteilung an die ZfA (als Vorab
information) wird gebeten. Nur fristgerecht eingehende Bewer
bungen können berücksichtigt werden. Die vollständigen Be
werbungsunterlagen müssen spätestens 4 Wochen nach Ablauf 
der Bewerbungsfrist auf dem Dienstweg in der ZfA vorliegen. 
Die ZfA entscheidet über Förderung der Stelle aus Bundesmit
teln (Vermittlung). 

Bewerberinnen und Bewerber müssen die in der Ausschreibung 
angegebene Besoldungs-/Entgeltgruppe innehaben. Soweit Be
werberinnen und Bewerber diese Voraussetzungen noch nicht 
erfüllen, sind im Ausnahmefall Bewerbungen auch dann mög
lich, wenn Tätigkeiten längerfristig und erfolgreich wahrgenom
men wurden, die im Inland zur Einweisung in die ausgeschrie
bene Besoldungsgruppe bzw. zur Eingruppierung in die ver
gleichbare Entgeltgruppe führen können. Hierzu ist eine aus
drückliche Empfehlung für die Tätigkeit als Schulleiterin oder 
Schulleiter im Ausland durch den Dienstherrn erforderlich. 

Bitte beachten Sie im Einzelnen die jeweils gültigen Verfahrens
wege und Bewerbungsmodalitäten des Landes Brandenburg. 

Die folgende Stelle für Schulleiterinnen oder Schulleiter ist 
zu besetzen 

Deutsche Schule Shanghai Pudong, China 

Besetzungsdatum: 01.08.2014 
Bewerbungsende: 31.07.2013 

Deutschsprachige Schule mit deutschem Schulziel 
Klassenstufen: 1 - 12 
Schülerzahl: 256 
Reifeprüfung 
Abschlüsse der Sekundarstufe I 

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II 
Bes. Gr. A 15/A 16 bzw. die entsprechende Entgeltgruppe 
des TV - L 

Gute Englischkenntnisse sind erforderlich. 

Erfahrungen im Auslandsschuldienst sind erwünscht. Die Be
reitschaft zur Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen im 
Gastland wird erwartet. Fragebögen für die Bewerbung stehen 
im Internet unter www.auslandsschulwesen.de zur Verfügung. 

Die Bewerbung ist möglichst umgehend zweifach auf dem 
Dienstweg über die Schulleitung, das zuständige Schulamt und 
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das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg an das Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen (ZfA) - zu richten. 

Eine weitere Ausfertigung der Bewerbungsunterlagen ist gleich
zeitig an das im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg zuständigem Mitglied des Bund-Län
der-Ausschusses für schulische Arbeit im Ausland (BLASchA) 
zu senden: 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
Herrn Lothar Wolf 
Abteilung 3, 3.AS 
Heinrich-Mann-Allee 107 
14473 Potsdam 

Um direkte Übersendung einer Durchschrift des Bewerbungs
schreibens, eines ausgefüllten Fragebogens, eines Lebenslaufs 
und der letzten dienstlichen Beurteilung an die ZfA (als Vorab
information) wird gebeten. Nur fristgerecht eingehende Bewer
bungen können berücksichtigt werden. Die vollständigen Be
werbungsunterlagen müssen spätestens 4 Wochen nach Ablauf 
der Bewerbungsfrist auf dem Dienstweg in der ZfA vorliegen. 
Die ZfA entscheidet über Förderung der Stelle aus Bundesmit
teln (Vermittlung). 

Bewerberinnen und Bewerber müssen die in der Ausschreibung 
angegebene Besoldungs-/Entgeltgruppe innehaben. Soweit Be
werberinnen und Bewerber diese Voraussetzungen noch nicht 
erfüllen, sind im Ausnahmefall Bewerbungen auch dann mög
lich, wenn Tätigkeiten längerfristig und erfolgreich wahrgenom
men wurden, die im Inland zur Einweisung in die ausgeschrie
bene Besoldungsgruppe bzw. zur Eingruppierung in die ver
gleichbare Entgeltgruppe führen können. Hierzu ist eine aus
drückliche Empfehlung für die Tätigkeit als Schulleiterin oder 
Schulleiter im Ausland durch den Dienstherrn erforderlich. 

Bitte beachten Sie im Einzelnen die jeweils gültigen Verfahrens
wege und Bewerbungsmodalitäten des Landes Brandenburg. 

Die folgende Stelle für Schulleiterinnen oder Schulleiter ist 
zu besetzen 

Deutsche Schule Oslo, Norwegen 

Besetzungsdatum: 01.08.2014 
Bewerbungsende: 31.07.2013 

Integrierte Begegnungsschule mit bikulturellem Schulziel 
Klassenstufen: 1 - 12 
Schülerzahl: 222 
Deutsches Sprachdiplom der KMK 
Abschlüsse der Sekundarstufe I 
Deutsche Internationale Abiturprüfung (DIAP) 

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II 
Bes. Gr. A 15/A 16 bzw. die entsprechende Entgeltgruppe 
des TV - L 

Gute Englischkenntnisse sind erforderlich. 

Erfahrungen im Auslandsschuldienst sind erwünscht. Die Be
reitschaft zur Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen 
im Gastland wird erwartet. Fragebögen für die Bewerbung ste
hen im Internet unter www.auslandsschulwesen.de zur Verfü
gung. 

Die Bewerbung ist möglichst umgehend zweifach auf dem 
Dienstweg über die Schulleitung, das zuständige Schulamt und 
das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg an das Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen (ZfA) - zu richten. 

Eine weitere Ausfertigung der Bewerbungsunterlagen ist gleich
zeitig an das im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des 
Landes Brandenburg zuständigem Mitglied des Bund-Länder-
Ausschusses für schulische Arbeit im Ausland (BLASchA) zu 
senden: 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
Herrn Lothar Wolf 
Abteilung 3, 3.AS 
Heinrich-Mann-Allee 107 
14473 Potsdam 

Um direkte Übersendung einer Durchschrift des Bewerbungs
schreibens, eines ausgefüllten Fragebogens, eines Lebenslaufs 
und der letzten dienstlichen Beurteilung an die ZfA (als Vorab
information) wird gebeten. Nur fristgerecht eingehende Bewer
bungen können berücksichtigt werden. Die vollständigen Be
werbungsunterlagen müssen spätestens 4 Wochen nach Ablauf 
der Bewerbungsfrist auf dem Dienstweg in der ZfA vorliegen. 
Die ZfA entscheidet über Förderung der Stelle aus Bundesmit
teln (Vermittlung). 

Bewerberinnen und Bewerber müssen die in der Ausschreibung 
angegebene Besoldungs-/Entgeltgruppe innehaben. Soweit Be
werberinnen und Bewerber diese Voraussetzungen noch nicht 
erfüllen, sind im Ausnahmefall Bewerbungen auch dann mög
lich, wenn Tätigkeiten längerfristig und erfolgreich wahrgenom
men wurden, die im Inland zur Einweisung in die ausgeschrie
bene Besoldungsgruppe bzw. zur Eingruppierung in die ver
gleichbare Entgeltgruppe führen können. Hierzu ist eine aus
drückliche Empfehlung für die Tätigkeit als Schulleiterin oder 
Schulleiter im Ausland durch den Dienstherrn erforderlich. 

Bitte beachten Sie im Einzelnen die jeweils gültigen Verfahrens
wege und Bewerbungsmodalitäten des Landes Brandenburg. 

Qualifikation: 
1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II oder die Lehr
befähigung für die Sekundarstufe II in den Fächern Deutsch 
und/oder einer modernen Fremdsprache 

Bewerbungsfrist: 
31.07.2013 

Arbeitsbeginn: 
01.02.2014 

http:www.auslandsschulwesen.de
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Die folgende Stelle als Fachberaterin/Koordinatorin bzw. Fach
berater/Koordinator in Hanoi/Vietnam ist zu besetzen. 

Die gesamte Tätigkeit als Fachberaterin/Koordinatorin bzw. Fach
berater/Koordinator erfolgt in großer Selbstständigkeit und Ei
genverantwortung und bietet erfahrenen und engagierten Lehr
kräften die Chance einer höchst interessanten Auslandstätig
keit. 

Anforderungsprofil: 

Obligatorisch sind: 
1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II oder ein 
gleichwertiges Diplom in den Fächern Deutsch und/oder einer 
modernen Fremdsprache 

- umfangreiche Erfahrungen mit Deutsch als Fremdsprache 
- mehrjährige funktionsstellenbezogene Erfahrungen in 

Deutschland und/oder im Auslandsschuldienst, die die Be
werberin/den Bewerber befähigen, das Lehrerentsendepro
gramm zu planen, zu organisieren und umzusetzen 

- umfassende Erfahrungen als Fortbildner 
- Bereitschaft, im Rahmen des Lehrerentsendeprogramms 

Führungsverantwortung zu übernehmen 
- fundierte PC-Kenntnisse (MS Office) 
- Verhandlungsgeschick im Umgang mit den staatlichen viet

namesischen Stellen 
- hohe interkulturelle Kompetenz 
- Beamter/-in auf Lebenszeit im Schuldienst oder unbefristet 

angestellte Lehrkräfte im Schuldienst 

Arbeitgeberleistungen: 
Finanzielle Regelungen Auslandsdienstlehrkräfte 

Tätigkeitsprofil: 
- Abschlussbezogene Betreuung des Unterrichts Deutsch als 

Fremdsprache (DaF) an vietnamesischen Schulen im Zu
ständigkeitsbereich der Fachberatung Hanoi sowie die fach
liche und organisatorische Koordinierung und Betreuung 
der dort eingesetzten Programmlehrkräfte (PLK) und Orts
lehrkräfte (OLK) 

- Entwicklung und Koordination eines am Deutschen Sprach
diplom orientierten Fortbildungsprogramms, schwerpunkt
mäßig für OLK 

- Vorbereitung, Beantragung und Durchführung von Prüfun
gen zum Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz 

- Beratung aller Partnerschulen der Bundesrepublik Deutsch
land im Zuständigkeitsbereich der Fachberatung Hanoi 

- Zusammenarbeit mit Mittlerorganisationen (DAAD, GI, 
PAD, Studienkollegs) im Rahmen der PASCH-Initiative 

- Zusammenarbeit mit allen Institutionen, die im Zuständig
keitsbereich der Fachberatung Hanoi für den Deutschunter
richt verantwortlich sind 

- Beratung der vietnamesischen Erziehungsbehörden bezüg
lich der DSD-Prüfungen und aller anderen Aspekte des 
entsprechenden Deutschunterrichts (Curriculumentwick
lung, Lehrerfortbildung, Abschlüsse u. ä.) 

- Durchführung von eigenem Unterricht an den zu betreuen
den Schulen auch in Verbindung mit Hospitationszwecken 

- Reisetätigkeit 

Bewerbungsverfahren: 
Wenn Sie bereits in die Bewerberdatei der Zentralstelle aufge
nommen sind, teilen Sie bitte Ihr Interesse am Einsatz als Fach
beraterin/Fachberater der Zentralstelle schriftlich (formlos) mit. 

Wichtig: Informieren Sie bitte auch mit einem gesonderten 
Schreiben das im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg zuständige Mitglied des Bund-Län
der-Ausschuss für schulische Arbeit im Ausland (BLASchA) 
über Ihre Bewerbung. 

Sollten Sie sich neu auf diese Stelle bewerben, richten Sie bitte 
Ihre Bewerbung auf dem Dienstweg über die Schulleitung, das 
zuständige Schulamt und das Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport des Landes Brandenburg an das 

Bundesverwaltungsamt 
- Zentralstelle für das Auslandsschulwesen - ZfA 3 
50728 Köln. 

Eine Kopie Ihrer Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte 
gleichzeitig unmittelbar an die Zentralstelle. Eine weitere Aus
fertigung richten Sie bitte gleichzeitig/unbedingt an das im Mi
nisterium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Branden
burg zuständige Mitglied des Bund-Länder-Ausschuss für schu
lische Arbeit im Ausland (BLASchA): 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
Herrn Lothar Wolf 
Abteilung 3, 3.AS 
Heinrich-Mann-Allee 107 
14473 Potsdam 

Eine Berücksichtigung der Bewerbung kann nur bei rechtzeiti
gem Eingang der vollständigen Bewerbungsunterlagen (Frei
stellung, dienstliche Beurteilung) auf dem Dienstweg erfolgen. 
Bewerbungsunterlagen erhalten Sie über die oben genannte 
Adresse oder über die Homepage der Zentralstelle (www.aus
landsschulwesen.de). 

Das Bundesverwaltungsamt hat sich Frauenförderung zum Ziel 
gesetzt. Daher werden Bewerbungen von Frauen besonders be
grüßt. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eig
nung vorrangig berücksichtigt. Es wird eine den landesspezi
fischen Anforderungen entsprechende körperliche Belastbarkeit 
erwartet. 

Ansprechpartner/in: 
Bettina.Fischer@bva.bund.de 
Tel.: 0228-99358-1438 oder 0221-758-1438 

Ansprechpartnerin zum Bewerbungsverfahren: 
Marita.Hannemann@bva.bund.de 
Tel.: 0228-99358-1455 oder 0221-758-1455 

Besondere Hinweise: 
Das Bewerberprofil soll eine zunächst sechsjährige Regelein
satzzeit ermöglichen. 

Gespräche und Verhandlungen mit vietnamesischen Partnern 
erfordern interkulturelle Kompetenz, Geduld und Beharrungs

mailto:Marita.Hannemann@bva.bund.de
mailto:Bettina.Fischer@bva.bund.de
http:landsschulwesen.de


191 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 6 vom 21. Juni 2013 

vermögen sowie ein hohes Maß an Flexibilität und setzen gute 
Mittlerqualitäten voraus. 

Die Personalführung von Programmlehrkräften ist eine zentra
le Aufgabe und erfordert intensiven Einsatz, da die Lehrkräfte 
aus Deutschland nicht dieselben kollegialen Strukturen vorfin
den wie in Deutschland, sondern auch auf Grund der Sprach
barrieren und der vietnamesischen Unterrichtskultur ohne en
gen Kontakt zu den OLK im Kollegium agieren. 

Verwaltungsaufgaben fallen in beträchtlichem Umfang an und 
müssen vor Ort i. d. R. eigenständig organisiert werden. 

Insgesamt bietet die Aufgabe hervorragende Chancen für Be
werber, die ein Interesse an der Ausgestaltung des DSD-Pro
gramms im Aufbau haben. 

Die folgende Stelle für Schulleiterinnen oder Schulleiter ist 
zu besetzen 

Deutsche Schule Valencia, Spanien 

Besetzungsdatum: 01.09.2014 
Bewerbungsende: 31.08.2013 

Integrierte Begegnungsschule mit bikulturellem Schulziel 
Klassenstufen: 1 - 12 
Schülerzahl: 639 
Reifeprüfung 
Abschlüsse der Sekundarstufe I 

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II 
Bes. Gr. A 15/A 16 bzw. die entsprechende Entgeltgruppe 
des TV - L 

Gute Spanischkenntnisse sind erforderlich. 

Erfahrungen im Auslandsschuldienst sind erwünscht. Die Be
reitschaft zur Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen im 
Gastland wird erwartet. Fragebögen für die Bewerbung stehen 
im Internet unter www.auslandsschulwesen.de zur Verfügung. 

Die Bewerbung ist möglichst umgehend zweifach auf dem 
Dienstweg über die Schulleitung, das zuständige Schulamt und 
das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg an das Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen (ZfA) - zu richten. 

Eine weitere Ausfertigung der Bewerbungsunterlagen ist gleich
zeitig an das im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg zuständigem Mitglied des Bund-Län
der-Ausschusses für schulische Arbeit im Ausland (BLASchA) 
zu senden: 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
Herrn Lothar Wolf 
Abteilung 3, 3.AS 
Heinrich-Mann-Allee 107 
14473 Potsdam 

Um direkte Übersendung einer Durchschrift des Bewerbungs
schreibens, eines ausgefüllten Fragebogens, eines Lebenslaufs 
und der letzten dienstlichen Beurteilung an die ZfA (als Vorab
information) wird gebeten. Nur fristgerecht eingehende Bewer
bungen können berücksichtigt werden. Die vollständigen Be
werbungsunterlagen müssen spätestens 4 Wochen nach Ablauf 
der Bewerbungsfrist auf dem Dienstweg in der ZfA vorliegen. 
Die ZfA entscheidet über Förderung der Stelle aus Bundesmit
teln (Vermittlung). 

Bewerberinnen und Bewerber müssen die in der Ausschreibung 
angegebene Besoldungs-/Entgeltgruppe innehaben. Soweit Be
werberinnen und Bewerber diese Voraussetzungen noch nicht 
erfüllen, sind im Ausnahmefall Bewerbungen auch dann mög
lich, wenn Tätigkeiten längerfristig und erfolgreich wahrgenom
men wurden, die im Inland zur Einweisung in die ausgeschrie
bene Besoldungsgruppe bzw. zur Eingruppierung in die ver
gleichbare Entgeltgruppe führen können. Hierzu ist eine aus
drückliche Empfehlung für die Tätigkeit als Schulleiterin oder 
Schulleiter im Ausland durch den Dienstherrn erforderlich. 

Bitte beachten Sie im Einzelnen die jeweils gültigen Verfahrens
wege und Bewerbungsmodalitäten des Landes Brandenburg. 
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